
Kann der Gesetzgeber eine solche diskriminierungsfreie An
rechnung der Vordienstzeiten 

a) auch rückwirkend (hier mit kundgemachtem Gesetz 
vom 27.12.2011, BGBl I 2011/129, rückwirkend zum 
1.1.2004) einführen oder 

b) gilt sie erst ab dem Zeitpunkt des Erlasses bzw. der Kund
machung der neuen Anrechnungs- und Vorrückungsvor
schriften? 

3. Im Fall der Bejahung der Frage 1 lit. b): 

Ist Art. 21 der Grundrechtecharta in Verbindung mit Art. 2 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG 
dahin auszulegen, dass 

a) eine gesetzliche Regelung, die für Beschäftigungszeiten 
am Beginn der Karriere einen längeren Vorrückungszeit
raum vorsieht und die Vorrückung in die nächste Ge
haltsstufe daher erschwert, eine mittelbare Ungleichbe
handlung aus Gründen des Alters darstellt, 

b) und im Fall der Bejahung dahin, dass eine solche Rege
lung mit Rücksicht auf die geringe Berufserfahrung am 
Beginn der Karriere angemessen und erforderlich ist? 

4. Im Fall der Bejahung der Frage 1 lit. b): 

Ist Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 
Abs. l der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen, dass die 
Fortwirkung einer alten, altersdiskriminierenden Regelung al
lein aus dem Grund, um den Arbeitnehmer zu seinen Guns
ten vor Einkommensnachteilen durch eine neue, diskriminie
rungsfreie Regelung zu schützen (Entgeltsicherungsklausel), 
aus Gründen der Wahrung des Besitzstandes und des Ver
trauensschutzes zulässig bzw. gerechtfertigt ist? 

5. Im Fall der Bejahung der Frage 1 lit. b) und der Bejahung der 
Frage 3 lit. b): 

a) Kann der Gesetzgeber zur Ermittlung der anrechenbaren 
Vordienstzeiten eine Mitwirkungspflicht (Mitwirkungs
obliegenheit) des Dienstnehmers vorsehen und den Über
tritt in das neue Anrechnungs- und Vorrückungssystem 
von der Erfüllung dieser Obliegenheit abhängig machen? 

b) Kann sich ein Arbeitnehmer, der die ihm zumutbare Mit
wirkung an der Neufestsetzung des Vorrückungsstichtags 
nach dem neuen, diskriminierungsfreien Anrechnungs- 
und Vorrückungssystems unterlässt und daher von der 
diskriminierungsfreien Regelung bewusst nicht Gebrauch 
macht und freiwillig im alten, altersdiskriminierenden An
rechnungs- und Vorrückungssystem bleibt, auf eine Al
tersdiskriminierung nach dem alten System berufen, oder 

stellt der Verbleib im alten, diskriminierenden System nur 
aus dem Grund, um Geldansprüche geltend machen zu 
können, einen Rechtsmissbrauch dar? 

6. Im Fall der Bejahung der Frage 1 lit. a) oder der Bejahung der 
Fragen 1 lit. b) und 2 lit. b): 

Gebietet es der unionsrechtliche Grundsatz der Effizienz 
nach Art. 47 Abs. 1 der Grundrechtecharta und nach Art. 
19 Abs. 1 EUV, dass die Verjährung von im Unionsrecht 
begründeten Ansprüchen nicht vor eindeutiger Klärung der 
Rechtslage durch Verkündung einer einschlägigen Entschei
dung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu laufen 
beginnt? 

7. Im Fall der Bejahung der Frage 1 lit. a) oder der Bejahung der 
Fragen 1 lit. b) und 2 lit. b): 

Gebietet es der unionsrechtliche Grundsatz der Äquivalenz, 
eine im nationalen Recht vorgesehene Hemmung der Ver
jährung für die Geltendmachung von Ansprüchen nach ei
nem neuen Anrechnungs- und Vorrückungssystem (§ 53a 
Abs. 5 des Bundesbahngesetzes) auf die Geltendmachung 
von Gehaltsdifferenzen auszudehnen, die aus einem alters
diskriminierenden alten System resultieren? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlan
den (Niederlande), eingereicht am 24. Juli 2013 — Art & 
Allposters International BV, andere Beteiligte: Stichting 

Pictoright 

(Rechtssache C-419/13) 

(2013/C 325/18) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführerin: Art & Allposters International BV 

Andere Beteiligte: Stichting Pictoright
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Vorlagefragen 

1. Regelt Art. 4 der Richtlinie 2001/29 ( 1 ) die Antwort auf die 
Frage, ob das Verbreitungsrecht des Urheberrechtsinhabers 
auf die Reproduktion eines urheberrechtlich geschützten 
Werks, das durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zu
stimmung im EWR veräußert und geliefert worden ist, an
gewandt werden kann, wenn diese Reproduktion anschlie
ßend eine Änderung hinsichtlich der Form erfahren hat und 
in dieser Form erneut in den Verkehr gebracht wird? 

2. a) Sofern Frage 1 zu bejahen ist: Ist der Umstand, dass eine 
Änderung im Sinne von Frage 1 vorliegt, in diesem Fall 
für die Antwort auf die Frage von Belang, ob eine Er
schöpfung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 
2001/29 verhindert oder durchbrochen wird? 

b) Sofern Frage 2 Buchst. a bejaht wird: Welche Maßstäbe 
sind in diesem Fall anzulegen, um von einer Änderung 
hinsichtlich der Form der Reproduktion sprechen zu kön
nen, die eine Erschöpfung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 2001/29 hindert oder durchbricht? 

c) Lassen diese Maßstäbe Raum für den im nationalen nie
derländischen Recht entwickelten Maßstab, wonach von 
Erschöpfung allein deshalb keine Rede mehr sein kann, 
weil der Wiederverkäufer den Reproduktionen eine an
dere Form gegeben und sie in dieser Form an die 
Öffentlichkeit verbreitet hat (Urteil des Hoge Raad vom 
19. Januar 1979, Poortvliet, NJ 1979/412)? 

( 1 ) Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informations
gesellschaft (ABl. L 167, S. 10). 

Vorabentscheidungsersuchen der Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italien), 

eingereicht am 25. Juli 2013 — Emmeci/Cotral 

(Rechtssache C-427/13) 

(2013/C 325/19) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture (Italien) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Emmeci Srl 

Beklagte: Cotral SpA 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 56 der Richtlinie 2004/17/EG ( 1 ) dahin auszulegen, 
dass es dem nationalen Gesetzgeber nicht gestattet ist, vor
zusehen dass die öffentlichen Auftraggeber in der Phase der 
Abgabe des letzten Gebotes bei der elektronischen Auktion 
die Bieter daran hindern können, ihren Rang und die Gebote 
der anderen Wirtschaftsteilnehmer einzusehen, und diese 
Kenntnisnahme auf das Ende der Auktion zu verschieben? 

2. Stehen Art. 56 der Richtlinie 2004/17/EG sowie die Grund
sätze der Transparenz und der Gleichbehandlung nationalen 
Rechtsvorschriften oder Verwaltungspraktiken, wie sie im 
vorliegenden Verfahren beschrieben werden, entgegen, die 
eine Abschaltung von fünf Minuten in der Schlussphase 
der elektronischen Auktion vorsehen, während deren die 
Wettbewerber ihre jeweilige Einstufung nicht erkennen kön
nen? 

( 1 ) Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor
gung sowie der Postdienste (ABl. L 134, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Frankfurt 
am Main (Deutschland) eingereicht am 31. Juli 2013 — 
Vietnam Airlines Co. Ltd gegen Brigitta Voss, Klaus-Jürgen 

Voss 

(Rechtssache C-431/13) 

(2013/C 325/20) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Frankfurt am Main 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beklagte und Berufungsklägerin: Vietnam Airlines Co. Ltd 

Kläger und Berufungsbeklagte: Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss 

Vorlagefragen 

1. Steht dem Fluggast eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 der 
Fluggastrechteverordnung ( 1 ) wegen großer Verspätung in 
voller Höhe auch dann zu, wenn zuvor ein nicht zu den 
Fluggästen zählender Dritter wegen der Verspätung dem 
Fluggast zum Ausgleich eine Zahlung geleistet hat, oder ist 
eine solche Zahlung anzurechnen?
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